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Gefahrstoffkennzeichnung gemäß der GHS/CLP-Verordnung 

Das Globally Harmonised System (GHS) of Classification and Labelling of Chemicals der Vereinten Nationen (UN) dient dazu, eine weltweite Vereinheitlichung der Kennzeichnung und 
Verpackung von Gefahrstoffen zu erreichen. Ein weltweiter Standard vereinfacht nicht nur den Handel, sondern ermöglicht es auch, das Sicherheitsniveau grenzüberschreitend zu 
erhöhen. Die CLP-Verordnung (Regulation on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) vereinheitlicht die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und 
Gemischen mit gefährlichen Eigenschaften in der Europäischen Union (EU) und beruht auf dem Globally Harmonised System (GHS). 
 
Gefährliche Stoffe und Gemische werden bei den verschiedensten Tätigkeiten eingesetzt und im Rahmen der Globalisierung weltweit transportiert. Eine für alle eindeutige und 
verständliche Gefahrstoffkennzeichnung ist deshalb zwingend erforderlich. Die Kennzeichnung von Stoffen z. B. auf Laborflaschen, Kanistern oder Fässern sollte deutlich erkennbar 
machen, um welchen Stoff es sich handelt. Wichtig sind die Angaben welche Eigenschaften der Stoff hat und welche Gefahren davon aus gehen bzw. welche Schutzmaßnahmen 
notwendig sind, um einen sicheren Umgang mit dem Gefahrstoff zu gewährleisten. 

Die Anpassung zum GHS/CLP-System erfolgte in den Einstufungskriterien 
und Zuordnungen von Stoffen. Anhand derer sind neue Piktogramme, 
Klassen und Kategorien entstanden. Es gibt eine Vielzahl an Möglichkeiten, 
die wie eine Art Baukastensystem kombiniert werden. 
Die Hauptelemente der neuen Kennzeichnung sind: 

 
Gefahrenklassen unterteilt in Gefahrenkategorien, 
Unterklassen oder Typen 

 
Gefahrenpiktogramme 

 
Signalwort 

 
Gefahrenhinweise – H-Sätze 

 
Sicherheitshinweise – P-Sätze 

 
Eine genaue Erläuterung der Hauptelemente finden Sie auf den folgenden 
Seiten. 
 

* Wird das Produkt für den externen Gebrauch verwendet, müssen diese Angaben 
auf dem Etikett angegeben werden. Für den internen Gebrauch können diese 
entfallen. Weitere Informationen finden Sie unter www.baua.de 
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Stoffbezeichnung und Kennung 
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Infolge von Kategorie- und Symbol-Änderungen ist eine Eins-zu-eins-Zuordnung der alten Gefahrstoffverordnung nicht möglich. Durch die neue Zuteilung entstanden auch neue Klassen 
und Kategorien, für die keine Gefahrenpiktogramme erforderlich sind. Dies betrifft Stoffe und Gemische in den Bereichen „Physikalisch-chemische Gefahren“, „Gesundheitsgefahren“ 
und „Umweltgefahren“. Aufgrund der Vielzahl an Änderungen und der daraus resultierenden sehr aufwendigen Umstellung, wurde eine Übergangszeit mit zwei Übergangsfristen 
festgelegt. Die Ausnahme bilden Lagerbestände die bis zu 2 Jahre nach Ende der Frist mit der alten Gefahrstoffkennzeichnung in Umlauf gebracht werden dürfen. 
Die Übergangsfristen für die neue Kennzeichnungspflicht sind: 
 
Stoffe: 
• Seit dem 01.12.2010 müssen Stoffe nach der neuen GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. 
• Lagerbestände von chemischen Stoffen durften bis zum 01.12.2012 noch mit der alten Gefahrstoffkennzeichnung in Umlauf gebracht werden. 
 
Gemische (bislang als „Zubereitungen“ bezeichnet): 
• Müssen spätestens ab dem 01.06.2015 nach der neuen GHS/CLP-Verordnung gekennzeichnet werden. 
• Lagerbestände von Gemischen dürfen bis 01.06.2017 mit der alten Gefahrstoffkennzeichnung in Umlauf gebracht werden. 
 
Übergangszeitraum: 

Stoffe: 01. Dezember 2010        Gemische: 01. Juni 2015 

 

      01. Dezember 2012            01. Juni 2017 
 
 

Alte Kennzeichnung        Übergangsfristen von der alten zur neuen Kennzeichnung       Neue Kennzeichnung 
 
 
Im Sicherheitsdatenblatt müssen seit 01.12.2010 und bis zum 01.06.2015 die Einstufungen sowohl nach dem alten als auch nach dem neuen Gefahrstoffsystem angegeben werden. Die 
Kennzeichnung von Gefahrstoffen selber muss allerdings nach der neuen Gefahrstoffverordnung erfolgen. 
 
Gefährliche Stoffe und Gemische 
Stoffe sind Reinstoffe und bestehen nur aus einer einheitlichen chemischen Verbindung oder einem chemischen Element. Gemische bzw. Stoffgemische oder auch Stoffgemenge 
bestehen hingegen aus mindestens zwei oder mehreren Reinstoffen (Stoffen). Gemische werden zusätzlich nach ihren Aggregatzuständen unterschieden. Deshalb bezieht sich der Begriff 
Gemenge auch auf granulare Materie oder Granulat (Haufwerk, Schüttgut). Der Unterschied ist eine Vermengung der Komponenten aber keine homogene Verbindung zwischen den 
Stoffen wie bei einem Gemisch. 
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Gefahrenklassen unterteilt in Kategorien, Unterklassen oder Typen 
Die Gefahrenklasse gibt die Art der Gefahr an, wie z. B. „Entzündbare Gase“. Die Gefahrenklassen werden in die folgenden drei Bereiche unterteilt: 
 
• 16 Gefahrenklassen für „Physikalisch-chemische Gefahren“ 
• 10 Gefahrenklassen für „Gesundheitsgefahren“ 
• 1 Gefahrenklasse für „Umweltgefahren“ – Ausnahme ist eine zusätzliche EU-Gefahrenklasse „Die Ozonschicht schädigend“ 

 
Zusätzlich werden einige Gefahrenklassen nach Expositionswegen, Wirkungsarten oder Aggregatzuständen unterschieden, wie z. B. bei „Akute Toxizität“ die Differenzierung oral, dermal 
oder inhalativ. Die Gefahrenklassen werden in vier Kategorien bzw. sechs Unterklassen oder sieben Typen unterteilt, z. B. „Reizung der Haut, Kategorie 2“. Diese Abstufung zeigt an, wie 
hoch die Gefahr bzw. wie gefährlich der jeweilige Gefahrstoff ist. Je höher die Nummer oder Buchstabe desto niedriger die Gefahr. 

Hohe Gefahr   Niedrige Gefahr 
 
Kategorie:  1    4 
Unterklasse:  1.1    1.6 
Typ:   A    G 

Gefahrenpiktogramme 
Die neuen weiß/roten Gefahrenpiktogramme ersetzen die alten orangefarbenen Gefahrensymbole. Es gibt insgesamt neun verschiedene Gefahrenpiktogramme, die Gefahrstoffen bzw. 
Gefahrenklassen zugeordnet sind. Allerdings sieht die neue Kennzeichnung nicht grundsätzlich für jeden Gefahrstoff ein Piktogramm vor. Bei schwächeren Gefahrstoffen kann je nach 
Kategorie und Einstufung das Piktogramm bei der Kennzeichnung entfallen. 
 

Signalwort – „Gefahr“ / „Achtung“ 
Den Grad der Gefährdung eines Stoffes oder Gemisches gibt die jeweilige Kategorie vor. Die Kategorie in Verbindung mit dem H-Satz erfordert in den meisten Fällen ein zusätzliches 
Signalwort. Die Signalwörter wurden aus dem Englischen übersetzt und sind „Danger“ – „Gefahr“ für eine schwerwiegende Gefährdung und „Warning“ – „Achtung“ für eine geringere 
Gefährdung. Bei der Kennzeichnung muss somit beachtet werden, ob ein Signalwort zu dem jeweiligen Piktogramm benötigt wird und wenn ja welches. Wenn es mehrere Piktogramme 
gibt, wird nur ein Signalwort angegeben und zwar das mit der höheren Gefahr. 
 

Gefahrenhinweise – H-Sätze 
Eine weitere Änderung der neuen GHS/CLP-Gefahrstoffkennzeichnung ist die Zuordnung der Gefahrenhinweise. Die H-Sätze beschreiben die Gefahr, die von einem Stoff oder Gemisch 
ausgeht, und ersetzten die alten R-Gefahrenhinweise, z. B. entspricht „H331: Giftig bei Einatmen“ dem früheren R23-Satz: „Giftig beim Einatmen“. Das H steht für „Hazard“, dem 
englischen Begriff für „Gefahr“. Ergänzend zu den H-Gefahrenhinweisen hat die EU weitere EUH-Sätze eingeführt. Die EUH-Sätze bilden die nicht erfassten R-Sätze ab, um das 
vorhandene Schutzniveau beizubehalten. Die neuen H-Sätze sind im Gegensatz zu den alten R-Sätzen wesentlich detaillierter. Allerding gibt es bei den H-Sätzen bisher noch keine 
Kombinationsmöglichkeiten, wie es vorher bei den R-Sätzen möglich war. Dies könnte sich aber zukünftig noch ändern. So konnten vorher verschiedene R-Sätze, wie z. B. „R48: Gefahr 
ernster Gesundheitsschäden bei längerer Exposition“ und „R25: Giftig beim Verschlucken“ miteinander kombiniert werden zu „R48/25: Giftig: Gefahr ernster Gesundheitsschäden bei 
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längerer Exposition durch Verschlucken“. Bei der Kennzeichnung müssen alle zutreffenden H-Sätze verwendet werden. Die Gefahrenhinweise bestehen aus einer dreistelligen Kennzahl, 
die jeweils für einen bestimmten Bereich stehen. 
 
• H200 steht für den Bereich „Physikalisch-chemische Gefahren“ 
• H300 steht für den Bereich „Gesundheitsgefahren“ 
• H400 steht für den Bereich „Umweltgefahren“ 
 

Sicherheitshinweise – P-Sätze 
Zu den Gefahrenhinweisen gehören die entsprechenden Sicherheitshinweise. Die P-Sätze geben dem Anwender Hinweise im Umgang mit dem jeweiligen Stoff oder Gemisch, für 
Schutzmaßnahmen und zur Risikosenkung. Die alten S-Sätze werden durch die neuen P-Sätze ersetzt. So wird z. B. der alte S2-Satz: „Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen“ 
durch „P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen“ abgelöst. Das P steht für „Precautionary“ dem englischen Begriff für „Vorsorge“. Auch die Sicherheitshinweise bestehen wie 
die Gefahrenhinweise aus einer dreistelligen Kennzahl, die jeweils für einen bestimmten Bereich stehen. 
 
• P100 steht für den Bereich „Vorsorgehinweise allgemeiner Art“ 
• P200 steht für den Bereich „Vorsorgehinweise zur Prävention“ 
• P300 steht für den Bereich „Vorsorgehinweise zur Reaktion“ 
• P400 steht für den Bereich „Vorsorgehinweise zur Lagerung“ 
• P500 steht für den Bereich „Vorsorgehinweise zur Entsorgung“ 

 
Die Anzahl der anzugebenden P-Sätze wurde auf sechs begrenzt, um die Auszeichnungsetiketten nicht zu überfrachten. Allerdings existieren für die P-Sätze keine Auswahlkriterien. Um 
trotzdem den Herstellern die Möglichkeit zu geben, jeglichen Hinweis unterzubringen, wurden Kombinationssätze zusammengestellt. 
 
Übersicht Gefahrstoff-Zuordnungen nach der neuen Kennzeichnung: 
 
Eingeteilt in die Bereiche: „Physikalisch-chemische Gefahren“ „Gesundheitsgefahren“    „Umweltgefahren“ 
Unterteilt in: Gefahrenklassen: Gefahrenklassen: Gefahrenklassen: 

 Kategorien, Unterklassen oder Typen  Kategorien, Unterklassen oder Typen  Kategorien, Unterklassen oder Typen 
Entsprechend zugeordnete: Gefahrenpiktogramme +        Signalwort Gefahrenpiktogramme +        Signalwort Gefahrenpiktogramme +        Signalwort 

  
     

 
    

 
 

  Gefahr / 
Achtung 

Gefahr / 
Achtung 

Gefahr / 
Achtung Achtung Achtung  Gefahr Gefahr Achtung Gefahr / 

Achtung  Achtung 

Dazugehörige: H200 +        P-Sätze H300 +        P-Sätze H400 +        P-Sätze 
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Bei der Umstellung sollten die folgenden Schritte beachtet werden: 
 
• Innerbetriebliche Unterweisungen und Schulungen 
• Anpassung aller Systeme die von der Umstellung betroffen sind 
• Anlage eines Verzeichnisses aller Stoffe und Gemische 
• Festlegen zu welchem Zeitpunkt welcher Stoff oder welches Gemisch umgestellt werden soll – das vermeidet größere Verzögerungen in der Produktion 
• Berücksichtigung der gesamten Lieferkette – inklusive extern 
• Überprüfen ob Kennzeichnungen nach der Umstellung angepasst werden müssen 
 

Eine genaue Zuordnung Ihrer Stoffe und Gemische finden Sie in Ihrem Sicherheitsdatenblatt. Wenn noch keine Zuordnung nach der neuen GHS/CLP-Verordnung für einen Stoff besteht, 
finden Sie unter www.gischem.de einen GHS/CLP-Konverter. Dieser hilft bei der Umwandlung der Einstufung und Kennzeichnung der alten Gefahrstoffverordnung zum neuen GHS/CLP-
System. 
 
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Übersicht, welche neuen Gefahrensymbole nach GHS/CLP der alten Gefahrstoffverordnung entsprechen. Außerdem finden Sie eine grobe 
Zuordnung der Gefahrenklassen und Kategorien zu den entsprechenden Symbolen. 
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Zuordnung der alten Gefahrstoffkennzeichnung zur neuen GHS/CLP-Verordnung 

Bereiche der 
Gefahren-
klassen 

Wesentliche 
Gefährlich-

keitsmerkmale 
Kodierung Bezeichnung 

Gefahren-
piktogramm 

NEU 
Signalwort Gefahrenklassen 

Kategorien / 
Unterklassen / 
Typen 

Gefahrensymbol 
und Gefahren-
bezeichnung 

ALT 

Ph
ys

ik
al

is
ch

-c
he

m
is

ch
e 

Ge
fa

hr
en

 

Explosiv GHS01 Explodierende 
Bombe 

 

Gefahr / 
Achtung 

Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse 
mit Explosivstoff: 
- Instabil explosiv 

Unterklassen 1.1, 1.2, 
1.3, 1.4, 1.5, 1.6 

 

- Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typen A, B 

- Organische Peroxide Typen A, B 

Entzündlich GHS02 Flamme 

 

Gefahr / 
Achtung 

Entzündbare Gase Kategorien 1, 2 

 
 
 

 

Entzündbare Aerosole Kategorien 1, 2 

Entzündbare Flüssigkeiten Kategorien 1, 2, 3 

Entzündbare Feststoffe Kategorien 1, 2 

Selbstzersetzliche Stoffe und Gemische Typen B, C, D, E, F, G 

Pyrophore [selbstentzündliche] Flüssigkeiten Kategorie 1 

Pyrophore [selbstentzündliche] Feststoffe Kategorie 1 

Selbsterhitzungsfähige Stoffe und Gemische Kategorien 1, 2 

Stoffe und Gemische, die in Berührung mit 
Wasser entzündbare Gase entwickeln 

Kategorien 1, 2, 3 

Organische Peroxide Typen B, C, D, E, F, G 
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Bereiche der 
Gefahren-
klassen 

Wesentliche 
Gefährlich-

keitsmerkmale 
Kodierung Bezeichnung 

Gefahren-
piktogramm 

NEU 
Signalwort Gefahrenklassen 

Kategorien / 
Unterklassen / 
Typen 

Gefahrensymbol 
und Gefahren-
bezeichnung 

ALT 

Ph
ys

ik
al

is
ch

-c
he

m
is

ch
e 

Ge
fa

hr
en

 

Oxidierend GHS03 Flamme über 
einem Kreis 

 

Gefahr / 
Achtung 

Oxidierende [entzündend wirkende] Gase Kategorie 1 

 

Oxidierende [entzündend wirkende] 
Flüssigkeiten Kategorien 1, 2, 3 

Oxidierende [entzündend wirkende] 
Feststoffe Kategorien 1, 2, 3 

Gase unter Druck GHS04 Gasflasche 

 

Achtung 

Gase unter Druck: 
- verdichtete Gase 
- verflüssigte Gase 
- tiefgekühlt verflüssigte Gase 
- gelöste Gase 

Kategorie 1 Keine 
Kennzeichnung 

Ätzend GHS05 Ätzwirkung 

 

Gefahr / 
Achtung 

Korrosiv gegenüber Metallen Kategorie 1 

 
 

 

Ge
su

nd
he

its
ge

fa
hr

en
 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorien 1, 1A, 1B, 
1C, 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1 

Giftig 
 

Akute Toxizität 
GHS06 

Totenkopf 
mit 

Gekreuzten 
Knochen 

 

Gefahr 

Akute Toxizität: 
- oral 
- dermal 
- inhalativ 

Kategorien 1, 2, 3 
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Bereiche der 
Gefahren-
klassen 

Wesentliche 
Gefährlich-

keitsmerkmale 
Kodierung Bezeichnung 

Gefahren-
piktogramm 

NEU 
Signalwort Gefahrenklassen 

Kategorien / 
Unterklassen / 
Typen 

Gefahrensymbol 
und Gefahren-
bezeichnung 

ALT 

Ge
su

nd
he

its
ge

fa
hr

en
 

Gesundheits-
schädlich 

 
Ätzend 

 
Haut-

sensibilisierend 

GHS07 Ausrufe- 
zeichen 

 

Achtung 

Akute Toxizität: 
- oral 
- dermal 
- inhalativ 

Kategorie 4 

 
 

 

Ätz-/Reizwirkung auf die Haut Kategorie 2 

Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2 

Sensibilisierung der Atemwege oder der 
Haut 

Kategorie 1 Haut 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige 
Exposition) Kategorie 3 

Krebserzeugend 
 

Mutagen 
 

Reproduktions-
toxisch 

 
Gezielte 

Organtoxizität 
 

Atemwegs-
sensibilisierend 

GHS08 Gesundheits- 
gefahr 

 

Gefahr / 
Achtung 

Sensibilisierung der Atemwege oder der 
Haut 

Kategorie 1 
Atemwege 

 
 

 

Keimzellmutagenität Kategorien 1A, 1B, 2 

Karzinogenität Kategorien 1A, 1B, 2 

Reproduktionstoxizität Kategorien 1A, 1B, 2 

Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige 
Exposition) Kategorien 1, 2 

Spezifische Zielorgan-Toxizität 
(wiederholte Exposition) Kategorien 1, 2 

Aspirationsgefahr Kategorie 1 

Um
w

el
t-

ge
fa

hr
en

 

Umwelt- 
gefährlich GHS09 Umwelt 

 

Achtung 

Gewässergefährdend: 
- akut gewässergefährdend Kategorie 1 

 

- chronisch gewässergefährdend Kategorien 1, 2, 3, 4 

zusätzliche EU-Gefahrenklasse: 
Ozonschicht schädigend 

– 
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BEISPIEL Sicherheitsdatenblatt, gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31 
(2 seitiger Auszug eines 12 seitigen Sicherheitsdatenblattes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese Übersicht soll – als Service von SETON – nur erste Hinweise geben und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, kann eine Haftung für die inhaltliche Richtigkeit 
nicht übernommen werden. Informationen beziehen sich auf die in Deutschland gültigen Vorschriften. Informationen zu den nationalen Vorschriften in der Schweiz und Österreich finden Sie auf den Internetseiten der zuständigen 
Behörden. Durch Normänderungen kann es zu abweichenden Anpassung der Abbildungen kommen. 
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